
S t a d t    R h e i n e 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 
 

Vorlage Nr. 249/06 
 
 

Betreff: 
 

10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rheine, 
Kennwort: "Sassestraße" 
I. Beratung der Stellungnahmen 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß §4 Abs. 2 BauGB 
II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses 
„Planung und Umwelt„ 
III. Feststellungsbeschluss nebst Begründung 

  
Status: öffentlich 

 
 

Beratungsfolge 
Stadtentwicklungsaus-
schuss "Planung und Um-
welt" 

 Berichterstattung: Herrn Dr. Kratzsch 

Abstimmungsergebnis TOP 
Einst. Mehrh. ja nein Enth. 

 
z.K. 

 
vertagt 

 
Verwiesen an: 

         
Rat der Stadt Rheine  Berichterstattung: Herrn Dewenter 

Herrn Dr. Kratzsch 
Abstimmungsergebnis TOP 

Einst. Mehrh. ja nein Enth. 
 
z.K. 

 
vertagt 

 
Verwiesen an: 

         
 
 
 

Betroffene Produkte 

5101 Stadtplanung 
 

 

Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnah-

me 
 
 

     € 

Objektbezogene 
Einnahmen 
(Zuschüs-

se/Beiträge) 

 

     € 

Eigenanteil 
 
 
 
 

     € 

Jährliche Folge-
kosten 
 

 keine 
 

     € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzie-
rung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, 
Risiken, 
über- und außerplanmäßige 
Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvor-
schläge) 
siehe Ziffer       der 
Begründung 

 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 



 
 beim Produkt/Projekt       in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 

      
 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorl.   249/06 
 
Vorbemerkung/Kurzerläuterung: 
 
Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB hat vom 19. April bis ein-
schließlich 19. Mai 2006 stattgefunden. 
 
Vonseiten der Öffentlichkeit wurden keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen 
vorgetragen. 
 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden parallel gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB benachrichtigt. Auch vonseiten der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange wurden keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen vorge-
legt. 
 
Nunmehr ist der Satzungsbeschluss zu fassen. 
 
Alle wichtigen planungsrelevanten Daten und Maßnahmen sind der Begründung 
zu dieser Flächennutzungsplanänderung zu entnehmen, die dieser Vorlage beige-
fügt ist. Ebenso ist der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung beigelegt. 
 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine fasst 
folgende Beschlüsse: 
 
I. Beratung der Stellungnahmen 
 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass aus der Öffentlichkeit keine abwägungsrelevanten Stel-
lungnahmen eingegangen sind. 
 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-

ge gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass von Seiten der Behörden und sonstigen Trägern öffent-
liche Belange keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen vorliegen. 
 
 
Der Rat der Stadt Rheine fasst folgende Beschlüsse: 
 
II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschus-

ses „Planung und Umwelt“ 
 
Der Rat der Stadt Rheine nimmt die Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschus-
ses „Planung und Umwelt“ zu den während der Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 



- 3 - 

BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen abwägungsrelevanten Stellung-
nahmen zur Kenntnis und bestätigt diese. 
 
III. Feststellungsbeschluss nebst Begründung 
 
Gemäß der §§ 1 Abs. 8 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I, S. 2414) sowie 
der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498) be-
schließt die Stadt Rheine die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Rheine, Kennwort: „Sassestraße“, nebst Begründung. 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Übersichtsplan – ALT 
Anlage 2: Übersichtsplan – NEU 
Anlage 3: Begründung 
 
 


